
Beschl.-Nr. 	 4 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Verwaltungssenats vom 27.01 .2011 

Betreff: 	 Einziehung eines öffentlichen Feld- und Waldweges ("Unterer Aumühlweg") im 

Ortsteil Wolfsteinerau auf einer Teilfläche des Grundstücks FI.Nr. 822/2 d. Gmkg. 

Wolfsbach 


Referent: I. V. Verwaltungsfachwirt Thomas Rottenwallner 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 9 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

beschlossen: 


mit gegen Stimmen 

1. 	 Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen, insbesondere 
davon, dass der im Bestandsverzeichnis eingetragene öffentliche Feld- und 
Waldweg ("Unterer Aumühlweg") auf einer Teilfläche von FI.Nr. 822/2 d. 
Gmkg. Wolfsbach zur Ermöglichung eines Grundstückstausches für die 
Kanalisierung des Ortsteils Wolfsbach eingezogen werden soll. Der Weg 
dient ausschließlich der Bewirtschaftung von Grundstücken des 
Tauschpartners. Eine darüber hinausgehende Verkehrsfunktion besteht 
nicht (mehr). 

2. 	 Der öffentliche Feld- und Waldweg ("Unterer Aumühlweg"), so wie er im 
anliegenden, einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellenden Plan 
eingezeichnet ist, soll zur Ermöglichung eines Grundstückstauschs im 
Interesse der Kanalisierung des Ortsteils Wolfsbach eingezogen werden. 
Die Einziehungsabsicht ist drei Monate vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Landshut, den 27.01 .2011 


STADT LANDSHUT 
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Bestandteil des Beschlusses Nr. 4 des Verwaltungssenats vom 27.01 .2011 

Betreff: 	 Einziehung eines öffentlichen Feld- und Waldweges ("Unterer Au
mühlweg") im Ortsteil Wolfsteinerau auf einer Teilfläche des 
Grundstücks FI.Nr. 822/2 d. Gmkg. Wolfsbach 

Einzuziehende 
Fläche 
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